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Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (Anlage) zur 

Kenntnis.

2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, vorbehaltlich 

der hierzu erforderlichen Personalzuschaltung die begonnene Initiative zur 

Vorbereitung einer Internationalen Bauausstellung (IBA) in der Metropolregion 

München weiter voranzutreiben.

3. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die dafür 

erforderlichen Aufträge, Gutachten und Leistungen nach den Maßgaben 

dieses Beschlusses zu erarbeiten und soweit notwendig an externe 

Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer zu vergeben.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- die Erarbeitung einer Empfehlung zur Vorbereitung und konkreten 

Einsetzung einer IBA Organisation (beispielsweise einer GmbH), in der als 

Gesellschafter bzw. Träger einer IBA unterschiedliche Beteiligte und finanzielle 

Träger wie Kommunen, der Freistaat Bayern sowie weitere Beteiligte 

eingebunden werden können,

- die Durchführung eines Beteiligungsprozesses mit Einzelformaten wie 

Workshops und Veranstaltungen zur Information und Abstimmung des 

weiteren Vorgehens mit externen Beteiligten (Freistaat Bayern, 

Bundesrepublik Deutschland, Verbände, Öffentlichkeit etc.), an dessen Ende 

eine Verabschiedung konkreter Absichtserklärungen aller Beteiligten steht 

sowie

- die Einbeziehung der Öffentlichkeit in diesen Vorbereitungsprozess einer 

IBA.

4. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, zur engen 

Abstimmung des weiteren IBA-Prozesses unter den Akteurinnen und Akteuren 
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der Metropolregion München, im Verein Europäische Metropolregion München 

e.V. - EMM eine Arbeitsgruppe „Internationale Bauausstellung“ anzuregen, 

diesen Vorschlag erforderlichenfalls über den Lenkungskreis in die EMM 

einzubringen, die Arbeitsgruppe zu etablieren und inhaltlich zu leiten.

5. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird mit der Federführung der 

stadtinternen Bearbeitung und Abstimmung über den weiteren IBA-Prozess 

beauftragt. Entscheidungen, die für die Landeshauptstadt München 

grundsätzliche Bedeutung haben oder wesentliche Verpflichtungen erwarten 

lassen, werden dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

6. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, zur 

bedarfsgerechten Finanzierung und zur administrativen Sicherstellung der 

zeitgerechten Umsetzung von Leuchtturmprojekten der regionalen Mobilitäts- 

und Siedlungsentwicklung insbesondere den Freistaat Bayern und seine 

zuständigen Ministerien als Unterstützer, Träger und gegebenenfalls 

Mit-Gesellschafter einer Internationalen Bauausstellung in der Metropolregion 

München zu gewinnen.

7. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, bereits vor 

Gründung einer IBA-Organisationsform auf Bundesebene für die Initiative 

einer IBA in der Metropolregion München zu werben, diese Initiative 

insbesondere in entsprechenden Netzwerken wie den IBA-Laboren „IBA 

meets IBA“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) zu 

vertreten und die Unterstützung des IBA Expertenrats des BMI einzuholen.

8. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die konkreten 

Vorschläge zur Durchführung einer IBA hinsichtlich Finanzierung, 

einzurichtender Organisationsform sowie Personal- und Mittelausstattung der 

beteiligten Dienststellen und ggf. weiterer Referate dem Stadtrat zur 

Entscheidung vorzulegen.

9. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des 

Stadtrates endgültig entschieden. 


